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Norm

32013R0604 Dublin-III Art24;

32013R0604 Dublin-III Art29 Abs2;

32013R0604 Dublin-III Art29;

62016CJ0360 Hasan VORAB;

AsylG 2005 §5;

EURallg;

1. AsylG 2005 § 5 heute

2. AsylG 2005 § 5 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

3. AsylG 2005 § 5 gültig von 01.07.2008 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

4. AsylG 2005 § 5 gültig von 01.01.2006 bis 30.06.2008

Rechtssatz

Die Dublin III-VO unterscheidet nicht zwischen Fällen, in denen das Wiederaufnahme- und Überstellungsverfahren zum

ersten Mal eingeleitet wird, und Fällen, in denen es erneut durchgeführt werden muss, weil sich die betreCende

Person im Anschluss an eine Überstellung in dem ersuchenden Mitgliedstaat erneut aufhält (vgl. betreCend Art. 24

Dublin III-VO EuGH 25.1.2018, Aziz Hasan, C- 360/16, Rn. 52 und 61). Es kann zudem - nach bereits erfolgter

Vollziehung einer Überstellungsentscheidung - ein zweites Übernahmegesuch sinnvoller Weise nur im Hinblick auf eine

neuerliche "zweite" Überstellung erfolgen, deren grundsätzliche Zulässigkeit ein (auch nach bereits erfolgter

Vollziehung der Überstellungsentscheidung) zulässiges Wiederaufnahmegesuch somit ebenso voraussetzt.Die Dublin

III-VO unterscheidet nicht zwischen Fällen, in denen das Wiederaufnahme- und Überstellungsverfahren zum ersten Mal

eingeleitet wird, und Fällen, in denen es erneut durchgeführt werden muss, weil sich die betreCende Person im

Anschluss an eine Überstellung in dem ersuchenden Mitgliedstaat erneut aufhält vergleiche betreCend Artikel 24,

Dublin III-VO EuGH 25.1.2018, Aziz Hasan, C- 360/16, Rn. 52 und 61). Es kann zudem - nach bereits erfolgter

Vollziehung einer Überstellungsentscheidung - ein zweites Übernahmegesuch sinnvoller Weise nur im Hinblick auf eine

neuerliche "zweite" Überstellung erfolgen, deren grundsätzliche Zulässigkeit ein (auch nach bereits erfolgter

Vollziehung der Überstellungsentscheidung) zulässiges Wiederaufnahmegesuch somit ebenso voraussetzt.
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